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"Schlossblick"

Bebauungsplan Nr. 3
2. Änderung
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1 BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

1.1 Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO) wie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil dieses
Bebauungsplanes.

1.2 Höhenlage der Gebäude gem. § 9 Abs. 3 BauGB
Die Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss (OK) darf die in der Planzeichnung
eingeschriebenen Höhen über Normalhöhennull (NHN) nicht überschreiten.

1.3 Gebäudehöhen / Traufhöhen gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO
a)Die Traufhöhen der Gebäude dürfen eine Höhe von 7,5 m über der Oberkante des fertigen

Fußbodens im Erdgeschoss nicht überschreiten (Traufhöhe = Schnittpunkt des aufgehenden
Außenmauerwerks mit der Außenfläche der Dacheindeckung):

b) Die Gebäude dürfen eine Gesamthöhe / Firsthöhe von 12,50 m über der Oberkante des fertigen
Fußbodens im Erdgeschoss nicht überschreiten.

1.4 Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 BauNVO

In der offenen Bauweise sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Die Länge der
Gebäude darf 50,0 m nicht überschreiten.

1.5 Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen ist bei freistehenden Einzelhäusern auf maximal zwei, bei
Doppelhäusern auf maximal eine (je Doppelhaushälfte) begrenzt, d. h. pro Gebäude max. 2
Wohnungen zulässig.

1.6 Anzahl der Vollgeschosse gem. § 20 BauNVO
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets WA sind 2 Vollgeschosse zulässig.

1.7 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB
a) Mindestens 10 % der Grundstücksflächen sind mit naturraumtypischen Gehölzen zu bepflanzen, z.B.

als Heckenpflanzung entlang der Grundstücksgrenzen.

b) Je Grundstück ist mindestens ein hochstämmiger naturraumtypischer Laubbaum zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten.

1.8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Die Außenanlagen der privaten Baugrundstücke sind mit Ausnahme der notwendigen
Erschließungsflächen, Stellplätze, Terrassen und Nebenanlagen gärtnerisch anzulegen.

1.9 Flächen mit Geh-, Fahr- und Leistungsrechten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Für die östliche Leitung von der Planstraße nach Süden verlaufenden mit GFL1 bezeichneten Fläche
wird ein Geh- Fahr und Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorger sowie ein Geh- und
Fahrrecht zugunsten eines südlich des Plangebietes angrenzenden Nachbarn festgesetzt.

Für die östliche Leitung von der Planstraße nach Norden mit GFL2 bezeichneten Fläche wird ein Geh-
Fahr und Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorger festgesetzt.

Auf der westlichen mit GFL3 bezeichneten Fläche wird ein Geh- Fahr und Leitungsrecht zugunsten
der Ver- und Entsorger, der Stadt Bad Iburg sowie ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit
festgesetzt.

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 NBauO

2.1 Gestaltung, Art und Höhe von Einfriedungen gemäß § 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO

Einfriedungen sind als Holzzäune und lebende Hecken zulässig, sie dürfen an der Straßenseite eine
Höhe von 0,80 m über der betreffenden Grundstücksoberfläche nicht überschreiten.

2.2 Dachformen und Dachneigungen

Zugelassen ist das Satteldach, Walmdach und Krüppelwalmdach. Die zulässige Dachneigung der
Gebäude mit Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach beträgt zwischen 20° (Mindestdachneigung)
und 48° (maximale Dachneigung).

Ausgenommen von den o.a. Regelung sind Garagen und Nebenanlagen gem. §§ 12 und 14 BauNVO
sowie untergeordnete Bauteile wie Dachaufbauten, Erker, Balkonüberdachungen und Wintergärten.

2.3 Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Frontspieße und Erker

Dachaufbauten. Dacheinschnitte, Erker und Frontspieße sind zulässig, soweit diese 80 % der
jeweiligen Gebäudelängsseite nicht überschreiten. Sie sind so zu errichten, dass vom Ortgang ein
Mindestabstand von 1.0 m eingehalten wird.

3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN gemäß § 9 Abs. 6 BauGB und sonstige Hinweise

3.1 Archäologische Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können
u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden,
sind diese gemäß § 14 NDSchG meldepflichtig und müssen der zuständigen Unteren
Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind gemäß § 14 NDSchG bis zum
Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge
zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

3.2 Kampfmittelbeseitigung

Es besteht ein allgemeiner Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln. Sollten bei
Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, so ist umgehend die
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes
Niedersachsen zu benachrichtigen.

3.3 Überplanung rechtskräftiger B-Pläne

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20.1 „Schlossblick II“ wird der rechtsverbindliche
Bebauungsplan Nr. 20 „Am Forstwald" teilweise überplant. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr.
20.1 werden für die überplanten Flächen alle zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplans Nr. 20 unwirksam.

3.4 Rechtliche Grundlagen

Die dieser Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
DIN-Vorschriften) können während der Dienststunden bei der Stadt Bad Iburg im Fachdienst II -
Planen und Bauen eingesehen werden (Am Gografenhof 3, D-49186 Bad Iburg, Telefon: +49 5403
404-0, Fax: +49 5403 404-99, E-Mail: bauen@badiburg.de).
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Straßenbegrenzungslinie 

Straßenverkehrsflächen

Mülltonnensammelplatz

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken

DN 500 B Regenwasser (unterirdisch)

Nachrichtliche Übernahmen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Sonstige Festsetzungen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
GFL-1: i.V.m. 1.9 der textlichen Festsetzungen
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43°-48° Dachneigung

Örtliche Bauvorschriften

Vermerkungen
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Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)
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(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen,

die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)
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Planunterlage:

Aufstellungsbeschluss
Der Rat/Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Iburg hat in seiner Sitzung am ........................ die
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1
BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Bad Iburg hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß §§ 3
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........................ als Satzung (§10 BauGB), sowie
die Begründung beschlossen.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Veröffentlichung
Der Rat/Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Iburg hat in der Sitzung am ............................ dem
Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am ......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung sowie die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden vom .............................. bis
................................ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges gemäß § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 20.1 "Schlossblick II" ist gemäß § 10  Abs. 3
BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am ........................ rechtsverbindlich geworden.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte   Gemarkung ..............., Flur ....

Maßstab: 1:1000

  Quelle: Auszug aus dem Geobasisdaten der Niedersächsischen 
  Vermessungs- und Katasterverwaltung © Januar 2019

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen, sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom ........................). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Osnabrück, den ........................

Geschäftsnachweis: L4-.............

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen
- Katasteramt Osnabrück -                               (Dienstsiegel)          .............................................

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
in der aktuell gültigen Fassung, des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom
03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46) in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 10 und 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S.
576) in der aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bad Iburg diesen Bebauungsplan
Nr. 20.1 "Schlossblick II", bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und den
örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Bad Iburg, den .................... (SIEGEL)
...................................

    Bürgermeister
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